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Beschluss:

Dem Haushaltsplanentwurf 2017, soweit er in der empfehlenden Beschlusszuständigkeit des 
Grünflächenausschusses fällt, und in den Anlagen

1. Finanzunwirksame Anträge zum Haushalt 2017 der Fraktionen und Stadtbezirksräte
    (Anlage 1)
2. Bürgerhaushalts-Vorschläge (Anlage 2)
3. Ergebnishaushalt (Anlage 3)
4. Finanzhaushalt/Investitionsprogramm (Anlage 4)

aufgeführten Änderungen wird zugestimmt/nicht zugestimmt.

Sachverhalt:

Die Anträge der Fraktionen/Stadtbezirksräte haben Änderungen der Produkterträge und 
-aufwendungen zur Folge. Aus technischen Gründen sind die Auswirkungen erst nach der 
Beschlussfassung durch den Rat darstellbar. Die endgültigen Produkt-Planbeträge können 
daher erst im Enddruck des Haushaltsplanes 2017 abgebildet werden. Die 
Anfragen/Anregungen zum Haushalt 2017 werden in Anlage 5 dargestellt.

Im Rahmen des Bürgerhaushalts wurde die Internetplattform www.bs-mitgestalten.de 
eingerichtet. Auf dieser Plattform sind sämtliche eingereichten Vorschläge zum 
Bürgerhaushalt, die dazugehörenden Bewertungen und Kommentare sowie die durch die 
fachlich zuständigen Organisationseinheiten abgegebenen Stellungnahmen einsehbar. Es 
wird darauf hingewiesen, dass auch die Beratungsergebnisse zu den einzelnen Vorschlägen 
auf der Plattform veröffentlicht werden.

Auf die mit dem Haushaltsplanentwurf übersandte Stellungnahme der 
Gleichstellungsbeauftragten zu den Top 75-Vorschlägen wird Bezug genommen.

Geiger
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FB 67 08.12.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2017 Nr. A 032 „67 1.55.5510.12 
Zuschuss zum Landesverband Brg. der Gartenfreunde e.V.“ der AfD-Fraktion 
            
 
Text: 
 
Die Verwaltung wird gebeten zu erläutern, wann und nach welchen Kriterien die 
wirtschaftliche Vertretbarkeit von dauerhaften Zuschüssen an diesen Verein beurteilt wurde, 
und wann die nächste entsprechende Prüfung ansteht. 
 
Begründung:  
 
(optional, wenn nicht zu lang) 
 
Antwort: 
 
Dem Landesverband Braunschweig der Gartenfreunde e.V. wird gemäß den „Richtlinien 
über die Gewährung von Zuwendungen aus Haushaltsmitteln der Stadt Braunschweig vom 
14. Juli 1998“ ein Zuschuss in Form einer Projektförderung für den Lehr- und 
Versuchsgarten gewährt. Das Projekt wird durch den Zuschussempfänger jährlich beantragt 
und nach Prüfung durch die Verwaltung ebenso jährlich gemäß der o. g. Richtlinien 
beschieden.  
 
Bei der Prüfung werden u. a. der zu berücksichtigende Eigenanteil und alle mit dem 
Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen des Zuschussempfängers als 
Deckungsmittel für das Projekt („Subsidiaritätsprinzip“) sowie die Eigeninteressen und die 
Haushaltslage der Stadt Braunschweig berücksichtigt. 
 
 
 
 
gez. Geiger 
 
Geiger 
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FB 67 09.12.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2017 Nr. A 092 der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen         
    
 
Text: 
 
Trifft es zu, dass in Braunschweig Ersatzpflanzungen für abgängige Bäume nicht vollzogen 
werden, weil hierfür keine ausreichenden Haushaltsmittel zur Verfügung stehen?  
 
An welcher Stelle ist so verfahren worden?  
 
Falls ja, welcher Betrag ist erforderlich, um alle Nachpflanzungen sicherzustellen? 
 
Begründung:  
 
In verschiedenen Bezirksratssitzungen soll seitens der Verwaltung über notwendige 
Fällungen von Bäumen informiert worden sein. In dem Zusammenhang sei erklärt worden, 
dass Nachpflanzungen nicht erfolgen, weil die notwendigen Haushaltsmittel nicht zur 
Verfügung stehen. Sollte dies tatsächlich der Fall sein, müssten die Mittel für 2017 
selbstverständlich entsprechend aufgestockt werden. 
 
Die Nachpflanzung von der Stadt gefällter Bäume wird zu Recht von den Bürgerinnen und 
Bürgern erwartet und muss immer möglich sein. Ggf. behalten wir uns einen entsprechenden 
Antrag zum Haushaltsplan 2017 vor. 
 
Antwort: 
 
Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2002 wurde vom Rat der Stadt Braunschwieg 
beschlossen, dass in 22 Ortsteilen (Bevenrode, Bienrode, Dibbesdorf, Geitelde, Harxbüttel,, 
Hondelage, Lamme, Leiferde, Mascherode, Rautheim, Rüningen, Schapen, Stiddien, 
Stöckheim, Thune, Timmerlah, Veltenhof, Völkenrode, Volkmarode, Waggum, Watenbüttel 
und Wenden) und in 4 Gewerbegebieten (Hansestraße Nordwest und Südwest, 
Sudetenstraße und Hafen) die Pflege des vorhandenen öffentlichen Grünbestandes 
weitestgehend eingestellt wird. 
 
Gemäß diesem Beschluss werden in den o. g. Bereichen nur noch Maßnahmen zur Abwehr 
akuter Gefahren sowie zur Gewährleistung einer eingeschränkten Verkehrssicherheit (z.B. 
Rückschnitt von Pflanzungen in Sichtdreiecken von Straßen) durchgeführt. Weiterhin 
beinhaltet der Beschluss, dass Ersatzpflanzungen nach der Fällung von Bäumen nicht mehr 
durchgeführt werden. 
 
Somit stehen seit dieser Zeit die erforderlichen Haushaltsmittel, u. a. für die Nachpflanzung 
von Bäumen, nicht mehr zur Verfügung. 
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In den o. g. Ortsteilen und Gewerbegebieten sind seither ca. 480 Bäume ausgefallen, gefällt 
und nicht ersetzt worden. Es handelt sich dabei in erster Linie um Straßenbäume. Für den 
Ersatz eines Straßenbaumes einschließlich einer 3-jährigen Entwicklungspflege sind Kosten 
von ca. 2.250,00 € anzusetzen. Um alle betroffenen Baumstandorte neu zu begrünen 
werden Haushaltsmittel in Höhe von 1.080.000,00 € benötigt. 
 
Hierfür wäre ein erneuter Ratsbeschluss über die teilweise Aufhebung der Haushalts-
konsolidierung erforderlich. 
 
 
 
 
gez. Geiger 
 
Geiger 
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